
Die Regierung hat die Verordnung
zum Gesetz über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung über die Ein-
führung einer nicht sprechenden Ver-
sichertennummer abgeändert und neu
erlassen. Die AHV-IV-FAK-Anstalten
bilden für jede versicherte Person ei-
ne elfstellige Versichertennummer.
Diese basiert unter anderem auf einer
Ziffernkombination auf der Grundla-
ge des Familiennamens und auf Zif-
fern aus Geburtsjahr, -quartal und 
-tag. Dieses Nummernsystem ist mitt-
lerweile an seine Grenzen gelangt.
Ausserdem korrespondiert die Versi-
chertennummer als sogenannt spre-

chende Nummer nicht optimal mit
den Grundsätzen des Datenschutzes.

Bevor die bisherige sprechende
durch eine nicht sprechende Versi-
chertennummer ersetzt werden kann,
müssen von den  AHV-IV-FAK-An-
stalten umfangreiche Datenbereini-
gungsarbeiten vorgenommen wer-
den. Es ist deshalb notwendig, dass
parallel mit der Einführung der neu-
en, nicht sprechenden Versicherten-
nummer ab 1. Juli 2008 während ei-
ner Übergangszeit von zwei Jahren
die bisherige sprechende Versicher-
tennummer weiterhin benutzt wer-
den kann. (pafl)

AHV-Verordnung abgeändert


